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Einleitung 
 
Im Bereich der Implementation oder Verräumlichung von Programmen werden unter-
schiedliche, oft divergierende Interessen berührt. In diesem Zusammenhang liegen 
uns eine Reihe von Fallstudien vor, in denen wir auf der Basis von akteurszentrierten 
Ansätzen Möglichkeiten und Grenzen staatlichen Handelns analysiert haben. Die 
Studien ermöglichen eine theoretische Reflexion des politischen Prozesses aber 
auch die Ableitung von Empfehlungen für den Einsatz partizipativer Verfahren. 
 
Theoretischer Hintergrund 
 
Betrachtet man die Konfliktlinien bei der Ausweisung oder Festsetzung von Schutz-
gebieten (FFH, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), so lassen sich in 
der Regel zwei Akteursgruppen unterscheiden. Die Landnutzer auf der einen Seite, 
die eine weitere Beschränkung ihrer Handlungsanatomie befürchten, Vertreter des 
Natur- und Umweltschutzes auf der anderen Seite, die eine Notwendigkeit in der 
Festschreibung der Nutzung erkennen. Die jeweiligen Interessen organisieren sich in 
Verbänden, die als Träger und Multiplikator der gemeinsamen Überzeugung agieren. 
Nach SABATIER (1993, 1999) können diese Gruppen anhand ihrer tiefen Überzeu-
gungen oder Deep Core Beliefs charakterisiert werden. 
 
Gruppen der Landnutzer 
 
Die Landnutzer und verstärkt ihre Verbände sind der festen Überzeugung, dass nur 
durch eine gegebene, das Eigentum wenig einschränkende Form der Bewirtschaf-
tung auch die Ziele des Umwelt- und Naturschutzes weitgehend erreicht werden. 
 
Die Umwelt- und Naturschützer verbindet die Weltsicht einer Gefährdung und einer 
daraus resultierenden Handlungsnotwendigkeit. Natur wird als labiles oder in Gren-
zen stabiles System betrachtet, das es durch entsprechende Regelungen (Verbote, 
Gebote) zu schützen gilt. Häufig treffen wir auf ein sehr pauschaliertes Fremdbild des 
Landnutzers, das durch Erzählung von extremen Ereignissen aufrecht erhalten wird.  
 
Beide Lager tiefer Überzeugungen weisen keine oder nur marginale Schnittmengen 
auf. In diesem Fall stoßen kooperative Strategien an ihre Grenzen, können sogar 
aufgrund der intensiven Wahrnehmung des „gegnerischen“ Lagers zu einer Intensi-
vierung oder Verstärkung der tiefen Überzeugung führen. Aufgrund der selektiven 
Wahrnehmung werden bevorzugt solche Informationen rezipiert, die das Vorurteil 
gegenüber der anderen Gruppe verstärken. Bei einer derartigen Ausgangsposition 
sind Strategien der Durchsetzung (Gebote, Verbote, Festsetzung) ohne kooperative 
Elemente zweckmäßig, da Aushandlungsprozesse nicht zu einer Erhöhung der Ak-
zeptanz staatlichen Handelns beitragen und eher zum Stillstand führen. Wird trotz 
klar getrennter Lager ein kooperativer Ansatz versucht, besteht ein Ausweg in der 
Fokussierung auf ökonomische Instrumente. Es gilt vor allem für die Seite der Land-
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nutzer auf festgelegten Positionen zu verharren, da jede Bewegung als Verlust ge-
deutet werden könnte. Bewegungen und Eingeständnisse müssen bei dieser Aus-
gangssituation erkauft werden. 
Weisen hingegen die Akteure Schnittmengen in ihren Überzeugungssystemen aus, 
so ist die Verständigung auf eine gemeinsame Idee möglich. Kooperative Verfahren 
können in diesem Fall zu einer Vergrößerung der Schnittmenge zwischen den Akteu-
ren führen, Aushandlungen zu einem konstruktiven Prozess führen, der die Akteure 
aus ihrer jeweiligen Position heraus zu Gewinnern macht. 
 
Betrachtet man die Phasen des Policy-Zyklus, so lässt sich dieser vereinfacht in vier 
Phasen darstellen. 
• Idee (Thematisierung) 
• Abwägung von Handlungsalternativen 
• Implementation 
• Handlungskorrektur 
 
Im Rahmen der Entwicklung von Ideen, der Problemdefinition oder Thematisierung 
besteht durchaus die Chance, mit Hilfe von kooperativen Strategien, auf einer ge-
meinsamen Basis politische Inhalte zu gestalten. Open Space, Zukunftskonferenzen 
liefern dabei strukturelle Formen eines partizipativen Ansatzes. 
 
Bei der Abwägung von Handlungsalternativen ist das Themenfeld bereits festgelegt. 
Besteht zwischen den widerstreitenden Interessen ein gewisser Konsens, kann auch 
hier im Rahmen von runden Tischen ein Aushandlungsprozess über die bestmögli-
che Lösung stattfinden. 
Muss eine getroffene Entscheidung, aus welchen Gründen auch immer, umgesetzt 
werden, sind partizipative Verfahren keine konsensstiftenden Methoden. Da diese 
bei der Verräumlichung von Programmen große Bereiche betreffen, sind die Verfah-
ren aus der Perspektive der vollziehenden Institution kaum kontrollierbar und werden 
in Einzelfällen aufgrund fehlender Handlungsspielräume zur Eskalation führen. Nega-
tive Einzelbeispiele werden dann jedoch bevorzugt kommuniziert. 
 
Auch im Rahmen der Handlungskorrektur sind partizipative Elemente aufgrund un-
terschiedlicher Werthaltungen kontraproduktiv. 
Aushandlungsprozesse sind daher nur dann zweckmäßig, wenn tatsächlich Verhand-
lungsspielräume bestehen. Dies ist bei Betrachtung des Policy-Zyklus dann gegeben, 
wenn eine politische Auseinandersetzung um ein Themenfeld beginnt oder Alternati-
ven diskutiert werden können. Im Anschluss an diese Phasen ist eine durchset-
zungsorientierte Politik angezeigt. 
 
Überwindung der Grenzen 
 
Liegen zwei klar voneinander  getrennte Lager mit ausgeprägten, sich nicht über-
schneidenden tiefen Überzeugungen vor, so sind durchsetzungsorientierte Instru-
mente zu bevorzugen. Dies gilt vor allem für Situationen, in denen schnelles Handeln 
angezeigt ist. Bleibt dagegen genügend Zeit und verfügt der Staat über ausreichende 
Ressourcen, kann versucht werden, eine Annäherung beider Lager herbeizuführen. 
Eine Annäherung beider Lager kann z.B. durch die jeweiligen Eliten oder Meinungs-
führer erfolgen, die erkennen, dass durchaus Gemeinsamkeiten bestehen. Ein ähnli-
cher Effekt kann durch Mediationsverfahren erreicht werden, die jedoch mit einem 
hohen Einsatz an Ressourcen verbunden sind. Aufgrund tagespolitischer Notwen-
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digkeiten wird dieser Ansatz eher in den Hintergrund rücken. Eine dritte Variante be-
steht in der Bildung von strategischen Allianzen auf Zeit. Aufgrund einer gemeinsam 
empfundenen größeren Bedrohung, werden Gegensätze zumindest zeitweise in den 
Hintergrund gerückt. 
 
Fallstudie FFH-Deutschland 
 
Der Impuls der FFH-Richtlinie erreichte Deutschland 1992, drei Jahre nach der Wie-
dervereinigung. Auf der politischen Agenda spielte dieser Impuls zunächst eine un-
tergeordnete Rolle, da andere Probleme im Vordergrund standen. Aus dieser Per-
spektive heraus ist es verständlich, dass es aufgrund anderer Prioritätensetzung zu 
einer deutlichen Verzögerung sowohl bei der vorgesehenen rechtlichen Umsetzung 
wie auch der Gebietsauswahl kam. 
In dieser Phase wäre es möglich gewesen die zu erwartenden Konflikte zwischen 
Landnutzern, Umwelt- und Naturschutzorganisationen und staatlichen Institutionen 
durch kooperative Instrumente zu klären, ein gemeinsames Vorgehen zu vereinba-
ren. 
1996 erfolgte die Meldung einer ersten Tranche. Dabei wurde, um mögliche Konflikte 
zu vermeiden, auf solche Gebiete ausgewichen, die bereits durch nationale Verfah-
ren unter Schutz gestellt waren. Was wir hier beobachten ist ein Vorgehen, in dem 
die Konfliktvermeidung im Vordergrund steht. Die Anpassung des Bundesnatur-
schutzgesetzes erfolgte 1998 mit 4-jähriger Verspätung. 
 
Durch die Festlegung von zu schützenden Lebensraumtypen und zu schützende Ar-
ten wird der Spielraum politischen Handelns massiv eingeschränkt, die Grenzen sind 
somit nur bedingt verhandelbar. Geringe Verhandlungsspielräume führen zwangsläu-
fig zur Bevorzugung von Durchsetzungsstrategien. Es gilt ein Programm zu imple-
mentieren, von dem lediglich ein paar Akteure Kenntnis erlangt haben. Erfolgreich 
erkannt und genutzt wurden die restriktiven Vorgaben von den Naturschutzverbän-
den, die durch die Erstellung von sog. „Schattenlisten“ erfolgreich auf solche Gebiete 
aufmerksam machten, die der Richtlinie entsprachen. Dadurch wurde die Distanz 
zum Lager der Landnutzer deutlich erhöht, was die Anwendung kooperativer Verfah-
ren zusätzlich erschwerte. 
 
In der dritten Phase, einem Zeitraum von 6 Jahren, war es erforderlich entsprechend 
den Vorgaben der EU weitere Flächen zu melden. Der Raum für Aushandlungspro-
zesse war aufgrund der Vorgaben beschränkt, Aushandlungen über die Grenzzie-
hungen nur bedingt möglich. Erforderlich und letztlich auch erfolgreich war die 
Durchsetzung. 
 
Die empirische Analyse zeigt, Partizipation oder kooperative  Instrumente sind dann 
zweckmäßig, wenn 
1. Verhandlungsspielräume existieren 
2. die zu beteiligenden Lager eine Schnittmenge aufweisen 
3. es um die Entwicklung einer gemeinsamen Idee oder die Aushandlung von 

Alternativen geht 
4. entsprechende Ressourcen bereit gestellt werden, die einen Aushandlungs-

prozess moderierend begleiten können. 


